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. . 

zum Bebauungsplan 26.02 (2., Änderung/Neuauf-_" 
stellung-) - Schlutup/Müllerberg·- . · 

Fassung vom 1.2~1978 

Die Bebauungsplanänderung. ist gemäß § 8 · (2) BBauG aus ... dem 
am 16.12.1965 von der Bürgerschaft beschlossenen und am 
15.7.1966 durch den Minister für Arbeit; Soziales. u~nd,,.: ..• ~. ·· . 
VertF,iebene genehmigten Flächennutzungsplan sowie. aus .. de-r ·• 
43. Anderung entwicke,lt. worC!.en., .· 

-··- ... 

1. ßechtsgrundlagen ... ~ .. · ... 

Bundesbaugesetz ( BBauG) . vom. z'3. 6.1960 ( BGBl.,.. I. s> 341) .· · .•. 
und 18.8.1976 (BGSl~ I s~ 2256}e Pa bei dieaer Bebauungs-· 
planänderung/Neuaufst·e·llung. d.e·r Auf~stell.ung:srbe-schlu:ß,vo.r . 
dem 1~1.1977 gef.aßt und mit der Beteil.igung der Tr·äger 
öffentlicher Belange vor dem 1.1 .. 1977 begonnen worden·ist, 
finden gemäß Art. 3 § 1 des Gesetzes zur Änderung:,des 
Bundesbaug.esetzes vom 18.8.1976 (BGBlo I. s. 2221) die Vor
schriften des BBauG neF. über 

" 

~ 

die Entwicklungsplanung, die ortsübliche.·Bekannt
machung des Aufstell.ungsbeschlusses, die Grund-.: 
sätze der Bauleitplanung 6 die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange sowie der B{jrger an der Eaill.,eit'-

. planung, den Inhalt. des Bebauung<spl.altes;c Fes.t:o..· 
setzungen zur Sicherung der Infrastruktur, Auflagenc 
bei der Genehmigung für ergänzende Festsetzungen.zur 
Sicherung der Infrastruktur, die Grundsätze für
soziale Maßnahmen · · 

·- . ~-

, keine· Anwendung. Statt dieser Vorschriften gelten - soweit 
entsprechend vorhanden -·die Vorschriften des BBauG a;.:F .. 

Verordnung'ü.ber·die hauliehe N:Utzung der Grundstücke: (BauNVO) 
vom 26ell .. 1968 (BGB-1 ... ;t, s .. 1237' und l3GBl., I: 1.9;69'~- S ... lll 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne ·sowie. 
über die Darstellung des Planinhaltes (PlarizVO) vom~ 
19 .1.19·65· (BGB:l.. ITJt, 21.3:-1--3.} . . 

Land:es.bauordnung~·~:Eür:·•das•.Land'-'•SchJies.w,ig~Hols::t.e:±'n:c:,CLBO) ·· 
vom 9:.2.1967 (GVOBl. Schl .. .;;;;H'~·-s·.··sl) in der Neufassung-·vom 
20~6 .. 1975 {GVOBl. Schl ..... H. S .. 141) 

Gesetz über die baugestalterischem Festsetzungen vom 
10.4.1969 (GVOBl. s. 5~) .in Verbindung mit § 1 der 
ersten Verordnung zur Durc~führung des Bundesbaugesetzes 
vom 9.12.1960 (GVOBl. S. 198). 

2. · Plangebiet. 

Der räumliche Geltungsbereich liegt im Stadtteil Schlutup, 
Gemarkung Schlutup, Flur 5 und 7& Er wird im Osten durch 
die Straße Am Müllerberg, im Norden durch die Meck.1enburger 
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Straße, im· i'lesten und im Süden durch die Bahnanlagen der 
Industriebahn begrenzt und erfaßt die nachs·tehend aufge
führten Grundstücke: 

MeckLenburger Straße 143' bis 165, Am Müllerberg 2' bis 12, · 
Müllergrund 1 bis 11 und .2 bis 8, Ottostraße 1 bis 11, 
Wallmannring 5 bis 9 und 2 bis 16, Westphalstraße 1 bis 17 

·und 2 bis 16 f, Wesloer Straße 54 bis 68 und 59 bis 7l~S~ 
sowie die 

.Flurstücke: 46, 59/5, 218, 414/45, 407/45, 103/2~· -113/12~,, . 
113/14, 113/15, 109/2, 110/2 der Flur·· 7, Gemarkung· SchTutup, 
219/50 tlw .. der Flu:r: 5,. Gemarkung S.c'hlutup.. -. ··· 

3 •. · Städtebauliche Maßnahmen· 

.. 

·An der Mecklenburg~er Straße b.e~indet sich überwieg·e.nd ·1-ge-
.. schossige Bebauung in qe:m.ischt.er Bauweise, an· den Stra.ßen - · ··. (· · 
Müllergrund,_Ottostraße und Am.Müllerberg 2-geschossige Be;... 
bauung in offener Bauweise und am Wellmannring, an·der · 
Westphalstraße und Wesleer Straße gemischte , bis Z'l,l .. 7-ge--
schossige Bebauung in offener. hzw .. · geschlossener Bauweise •. 

·Das Gebiet ±st. als Allg.emeines Wohngebiet (\'lA-Gebiet) und 
.eine. Fläche an der Wesleer Straße als Mischgebiet . {MI-Ge-
biet} anzusehen. . · 

. Die Flächen südlich •· der Wesleer Straßs und westlich de·r · 
Ottostraße sind bisher u.nbebaut g.eblieben und im Flä.chen• 
nutzungsplan als Allgeme-ines W:ohm;reh:i,et (WA-·Gebie·t) ·darge-
stelLt. · 

• 
Über die Mecklenburger und Weslo~r siraße sind dii Flächen~ 
an das Hauptverkehrs:straßennetz ange.schlo.ssen .. Die Mecklen-> 
burger Straße ist Bestand.tei;l des· Ha.uptverkehrsst:raß.ennetzeSc 
und hat als Bundesstraß.e· 104 übe~·ö:rtl.iche Bedeutung;·~.. · · 
Im Geltungsbereich liegen ca .. 2•650 qm Grünf.J.:ächen, die als-
Kinder~pielplatz genutzt werdeno i . 

Anlaß· der :P la.n.a:u:f:s:.t:e:l.l.ung -----------~·--- -----·----- -,·-----=--~· 

Der Bebauung·splan wird aufgesbaUt, um Baug,elände fÜJ; den· 
Wohnungsbau und den Gemeinbedarf 1 ZU schaffen. Er soll die 
städtebauliche Ordnurig des bereits b~bauten Teiles des . 
Geltung:sb:ere:i,ches-. s•fc:her:n und d'i.e .• Rechtsg;rundla.ge: fur die . 

.. Erschließung. und.Bebauung. der: .. hisher::....unbeb:auten l<~l.~c,hen . 
bi:Ld:en•.-::.;:Ht-er.:z.uo:ewer:::den:=:die=:f.ür.--:.~di~e"""v.er~eh::r::s:,.,..::::.:unde::ver:so . .r::gun:g:g....· 
technische Er.schli~ßung erforderlicheri Flächen sowie Art 
und Maß der baulichen N~tzung der Grundstücke festgese·tzt. · -.· 

Insbesondere' soll durch die Au.sweisunt:J eines Baugrundstückes. 
·für den Gemeinbedarf mit der Zweckbindung "Jugend:- .und 
Sozialeinrichtungen" die Versorgung mit öffentlichen Ein
richtungen und durch die Anlage eines Tummelplatzes die 
Spielmöglichk:e·i t für Kinder ver.bessert werd:en. 
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Für die Bebauung an der Mecklenburger Straße; Wesloer 
Straße, Ott<;>straße. und Am Müllerbe-rg- ist eine-Verdichtung 
des .Bestandes vorgesehen. · 

Am Weilmannring soll die vorhandene 1-geschossige Behelfs
heimsiedlung einer 3-geschossigen Wohnbebauungweichen.-
Ari den anderen Straßen im Gel-tungsbereich de·s Bebauungs
planes ist·di~ Erhaltung des baulichen Bestandes vorgesehen. 

. . . - . -. 
. . . 

Im Gel tung:sbereich des:. Biebauu.ng:sp.l.anes- ist d.e.r be-reits-
·bebaute Teil a•ls . .A1lg-eme4n'.es. Wohng;ebiet· sowi.e als M'iSch- ~ ·. 
gebiet_ vorgesehen, _um seine vorhandene Struktur zu erhalten~ 

Der 'bisher unbebaute Teil_· ist entsprechend der städtebau.:.. 
·liehen Ziels.etz:u:ng des F.l.ächea·nutzungspl.anes als Allgemeines 
Wohngebiet vorges;eh.eno. Bei .Inanspruchnahme-. der entfallenden· 
Nordspange des Wallmannringes als Baugelände sind von dem · 
Erwerber die Kosten für die bereits eingebauten Entwässerungs
leitungen zu erstatteno Die vorhandenen Straßen i.m Geltungs
bereich sollen durch Verbre.iterung und endg-ültig;en Ausbau. . 
den heutigen Verkehrsbedingungen ang·epaßt werden. Die Str.aßert 
werden entsprechend den Richtlinien für.die Anlage von Stadt-
straßen (Rast - Q + L) ausgebau-t: werden.. · 

Im Geltungsbereich ist die Anlage von. 4.396 qm Grünrlä.chen 
vorgesehen .. Diese sollen als Tumtuel.pla.tz genutzt werden~ 

• 
~~!!~~~2!:~!!~~~-Y~E9!:~!S~~~~E!~- (Nominierte Wert,el 

a) Flächenwerte 

Bru:ttobaufläche 
Nettobaufläche 
Verkehrsfläche 
Grünfläche 
Gemeinbedarfr.sf'lächen ·) 
Einwohner 
Wohneinheiten 
Stellplätze 
Öffentliche\ Paxkp:lätz:e, 
Mittlere Grunds:tücksg~rö'ße je WE 

(.Nettobauf:l ... /WE) 
. ·Mittlere~'Brutto-g-eschoßfl~ je -wE 

· (Bruttogeschoßfl./WE) 
Nittlere Wohnfläche je WE (Wohnfi .. /WE} 
Mittlere Verkehrsfläche- je WE 

(Verkehrsfl./WE) 
Mittlere Grünfläche-je WE (Grünfl./WE) 
Mittlere Parkplatzfläche je WE 

(Parkpl. u. Stellpl .• /WE} 
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·12, 93 
7,44 
1,42 
1,3,3 
2,74 

·r .. 2oo 
. - ! 365 

365 
100' 

.204. 

115 
86 

39 
36 

25 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

- qm 

qm 
qm 

qm 
qm 

qm 
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b} Mittlere Fläch~nzahl~n 

Grurx:lflächenzahl :(Grundfl .. /Nettobaul .. ) 
· ~Geschoßflächenzahl (Geschoß:El .. /Nettobaul .. ) 

Verkehrsflächenzahl (Verkehrsflo/Bruttoge-

o, 26. 
0, 57"-

. ·· schoßf 1. ) .. 0 , 34 
Grünflächenzahl (Grünflo/Bruttogeschoßfl~) 0,32 
Freiflächenzahl (Freifl .. /Bruttogeschoßfl~) 1,30 
Gemeinbedarfsflächenzahl (Gemeinbedarfsfl~ I 

· · . · Bruttogeschoßfl.) ·O, 65 · -.. ·.·· 
·-' .. 

c) Dichtewerte-

Wohndichte ·(E.inwohner/Bruttobauland) · · 93 E/ha ·. __ .; 

.161 E/ha 
28 vlE/ha .. .Wohnungs:

dichte. 

(Einwohner/Nettobauland) 
· (Wohnungseinheiten/Brut~obauland) 

( ~:Y'ohnJangseöLnb.ei.t:en/N ett:obaul and r 

. 4 • ~!:!~!:~!!~!~-~!:!_2E2~~!!~.L~!~-~E~!:~-~!:2-~~2~!!e 

49 WE/ha 

·Die Bereitstellung des für die Nutz~ng zu öffentliche~ 
Zwecken fe?tgese·tzten., in Priva-thand befindlichen Ge~ 
ländes soll möglichst durch freihändigen Erwerb ·erfo·lgen. 
Andernfalls kann eine -Grundstücksumlegung, hilfsweise 
die Enteignung durchgeführt v-rerden. Falls erforderlich, 
können auch Grenzregelungen v6rg.en0.mmen werden.Der Be
bauunCJJ$plan sieht,. falls kein freihändiger E.rwe,rb möglich 
ist, im wes-entlichen f:olgende· Naßnahm·en vor: . ' 

Umlegung gern. §§ 45 ff~· BBauG 1 hilfsweise Enteignung · · 
gern. §§ ·as fr .. BBauG für die Flurs.tücke 55/7, 59/3, 59/4, 
95/3, 95/4,, 219/5, 345/62,. 3:4,6/6>1 der Gemarku.ng. S.ch.lu,:tup" 
Flur 7. · 

Grenzregelungen gern .. §§- 80 ff" BBauG, hilfs,-Teise Ent
eignung gern.§§ 85 f!~ BBauG.fUr die FlurstUcke 47/3, 
62/2 der Gemarkung Schlut:up, I'Iur 7. 

Enteignung gern. .. §§ 85 f:f .. DB;a:ü:G: 1 fi.ir die Flurstücke 
97/8, 98/2, 98/3, 98/5·, 109/4, 109/5 der G,emarkung 
Schlutup, Flur 7 und 326/50 der Gemarkung Schlutup, Flur 5~ 

Im ührigaen··· er::ge:Jh\e'l':l, s.i(::h< d::iLe-. ei:r:r;r.r;e<lrren M-aß\n:a:hme:n aus.· d.em\ 
Grundstücks:v·er-ze·id:mi.s .. 

~!!!:::!S!!~2:!:st~!!Sf 

Sofern sich aufgrund des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes
Nutzungsbeschränkungen ergeben sollten, die sich als Ent-. 
eignung im Sinne des Artikels 14 des Grundgesetzes darstellen, 
wird auf Antrag eine E;n·tschädigung nach den Gr~nasätzen des 
Bundesbaugesetzes gewährt werden. 
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Übernahme 

· Grundstücke, die infolge der Festsetzungen des Bebauungs~ 
planes nicht mehr bebaut werden können, obwohl das 
früher der Fall war, werden auf Antrag der Eigentümer 
durch die Hansest?dt Lübeck nach den Grundsätzen des 
Bundesbaugesetzes übernommen werdenc 

5. Ver- und Entsorgungsmaßnahmen 
-~---------------~-----------

6. 

In allen Straßen des Geltungsbereiches des ·Bebauungs-
. planes, auaer der. Ot·t.o.straße, sind Schmutz-. und.. Regen
wasserlei.tungem· so\!lii,e" Le-itungen· für .Wasser, Elektrizität, .. 
Gas und Telef·on vocrhanden .. : In der Ottostraße s"ind Schmutz-
und Regenwass-erleitungen vorge~ehen .. Die Abwasserbesei t~gung · · 
soll im Zentralklärwerk Mittlere-Untere Trave am sogenannten· .. · 
Ochsenkopf erfo,lgen· ... Da$ ~lärwerk befindet sich zur Zeit 
im Bau und solL mit der ersten Au.sbaustufe. bereits Ende 1978' · 
den. Betrieb auf'nehmen. Für größere B-auvorhaben gilt von 
diesem Zeitpunkt an Clie Erschließung (entwässerungstech-
nische} als gesicherto · · · · 

Vorhandene ?-Freilei.tungen werden verkabeüt.. Ferner sind· 
zwei Trafo-Stationen vorgesehen .. 

Die vorhandene 30-KV-Hochspannungsleitung wurde mit ihrem 
in den Geltungsbere-ich des Bebauungsplanes hineinreichenden 

· Schutzberei.ch eing.et·ragen .. Für Bauten, die innerhalb der 
Fläche des Sicherheitsstreifens der Hochspannungsleitung 
e1trichtet werden sollen,.sind besondere banliehe Vorkeh
rungen und Sicherbei ts.maßnahmen erforderlich •. Zwecks Fest
setzung dieser Vorkehrungen und Maßnahmen ist der Energie
träger während des, B.a.u9,enehmi,g,ung;_sv:e<J:fahxens. ei.nzuschalten-. 
- , 
Offentliehe Einrich.~i:ungen 
---------~-----~---------
Im Geltungsbereich hef:i-nden s:i.ch. 

ein P~st:orat. mit eiJl•e·r:: K.inder.t:.a.gess•tätt.e der {:Hiang.elischen 
S t. Andr eas--K1 rch.er:rget~·ei nd e S\0"1'~ i e: 

eine Kindertagesstä-tte der Hanses-tadt Lübe~k~ die auf die 
Fläche für Jugend- und Sozialei,nr.i._clitungen verlegt 
werden· so·ll.~ Auße:rdem befinrl;et s:i:c!r eine:: .ca. 6' .. 2.00. qm -
große.-~cKrwe.i;t.e•r:ungs:-:fl.äche:,._d;es"~Friedhofs,~der: .... s:t ... Andreas--
Ki rchengemei:nd~irtt,ifGeLtung-sb:e~-ej~~c~-""d·es·.=;:cB,ebau.ung:spl.anes-. · 

Im Geltungsbereich ist ~er Neubau 

einer Haupt- und Realschule. und eines Gebäudes für Jugend-
und Sozialeinrichtung.en vorgesehen. 
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7;. Überschläglich er.mi ttel te Kosten~ die· voraussichtlich der.· 

~~~~~:;~~-!:~-~~!!~E:2~e!:E~~~~-~~-~-~~!2~!::::!!9:~E!~!!;;~-~!!!;!:!$~~~~ 

a) -Grunderwerb 

(einschl .. Freilegung der Flächen 
für die Erschließungsanlagen, Wege, 
Parkplätze, .. Grünanlagen US\'1 .. ) 

b) ~E~Sh!!~~~!!2~~!}!.~2!:~ 

c > ?:e!~1!.:::!!s:_~.2!!-~.~.~~:~=~E 

d) ~~::~!!2!:_~~=:!:~~ 
(für ~ine Haupt- und Realschule; 
eine Kindertages.st.ätt.e und eine 
Vorflut für das Regen.wa·s::s:e,J: bis 
zumMühlenteichJ · 

. a 

Lübeck, den 1.2 .. 1978 
Schla./Cu.,. 

·Der 

gesamt 

Lübeck 

DM 2 30 .~000 i --

DM 150.000,-~ 

DM 

D.t-1 4.,150 .. 000,--

DM 4 .. 750 .. 000,--. 
================ ' .. 

Aufgrund des Genehmigungse Innenministers vom 
16 .. t. 1978 - Az.: IV 810 b - 512.113 - 3 .... {26~02) ... u,nd des 
BeschlussesderBürgerschaft vom 25. 5. 1978 ist die BegrU.ndung 
um nachstehende Angaben ergänzt worden: 
a) Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen für Bauten innerhalb 

der Fläche des Sic.herhei tsstreifens der Hochspq,nnungsläitung ·. 
··· (Ziffer 5), . · .. · · · .· .·· · .·· · .. 

b) Abwasserb.esei tigung i;n Plangeltungsbereich (Zi:ffer· 5.) •. 

(r 




